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Informationen für Studierende 

Prüfung am Campusbereich Recht und Wirtschaft und 
Campusbereich Kugelberg (Spielhalle/Turnhalle) 

In Anlehnung an die Dokumente und Richtlinien für Schutzmaßnahmen bei Klausuren/Prüfungen und Allg. Arbeitsschutz 
der JLU 

(Stand: 16.12.2020) 

 

Liebe Studierende, 

 

damit die Durchführung der anstehenden Wiederholungsklausuren des Sommersemesters 2020 in den 
Prüfungswochen vom 04.01.2020-15.01.2020 möglichst reibungslos gelingt, möchte ich Sie bitten, dass Sie die 
folgenden Informationen sehr sorgfältig durchlesen und beachten. Außerdem bitte ich Sie, auf dem 
beiliegenden Formular zu bestätigen, dass Sie die Teilnahmevoraussetzungen insbesondere in Bezug auf 
mögliche Corona-Symptome zur Kenntnis genommen haben. Auch mit nur leichten Symptomen dürfen Sie an 
den Klausuren nicht teilnehmen! Falls Sie Krankheitssymptome haben bleiben Sie bitte zu Hause.  

Abmeldung durch Nichterscheinen zur Prüfung:  

Für Präsenzprüfungen in der Verantwortung der JLU gilt zunächst bis zum 10. Januar 2021, dass Studierende 
ohne Nachteil auch den nächsten regulären Prüfungstermin nutzen können. Sie können sich somit für alle 
Klausuren, die bis zum 10.01.2012 stattfinden, durch Nichterscheinen abmelden. Ihre Anmeldung zur Prüfung 
wird in dem Fall aus Ihrem FlexNow-Konto gelöscht und es wird kein Fehlversuch eingetragen.  

Sollte der Lock Down über den 10.01.2021 hinaus verlängert werden, dann können Sie sich auch von den 
Klausuren in der Woche vom 11.01.-15.01.2021 durch Nichterscheinen abmelden.  

Wenn Sie sich durch Nichterscheinen abmelden können, dann schreiben Sie bitte keine zusätzliche Email an das 
Prüfungsamt.  

Wenn Abmeldung durch Nichterscheinen nicht möglich sein sollte:  

Wenn Sie an einer Prüfung aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen können und die Abmeldung durch 
Nichterscheinen nicht möglich ist, dann müssen Sie sich vor der Prüfung per Email beim Prüfungsamt 
abmelden. Es entfällt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bis auf Weiteres jedoch die Verpflichtung, ein 
ärztliches Attest vorzulegen. 

 

Für die anstehenden Prüfungen wünsche ich Ihnen viel Erfolg und natürlich Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Jürgen Meckl 

Studiendekan 
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1. Vorabinformationen  
Halten Sie sich bitte an die persönlichen Schutzmaßnahmen (https://www.uni‐
giessen.de/coronavirus/faq#pers‐ nliche‐schutzma‐nahmen) zum Umgang mit dem Corona‐Virus. 

 
• Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand von anderen Personen. 
• Achten Sie weiterhin konsequent auf Ihre persönliche Hygiene, vor allem auf regelmäßiges, 

richtiges Händewaschen und die konsequente Einhaltung der Husten‐ und Niesetikette. 
• Vermeiden Sie es generell, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren. 
• Personen, die Erkältungs‐/Grippesymptome aufweisen, dürfen nicht an Präsenzveranstaltungen 

teilnehmen. Diese Personen sollten sich mit den Hausärzten/Hausärztinnen ‐ zunächst telefonisch ‐ 
in Verbindung setzen. 

• Personen, die sich innerhalb von 10 Tagen vor Einreise in einem internationalen Risikogebiet 
aufgehalten haben, dürfen nur dann an einer Präsenzveranstaltung teilnehmen, wenn vorab eine 10-
tägige Quarantäne/Absonderung eingehalten wurde. Hiervon ausgenommen sind Personen, die am 
5. oder 6. Tag nach ihrer Einreise einen Test durchgeführt haben und ein negatives Testergebnis 
vorweisen können. Die Bestimmungen des Auswärtigen Amtes zu Auslandsreisen sind zu 
berücksichtigen (https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762). 

• Personen, die 

- ein positives Testergebnis auf Sars-CoV-2 erhalten haben oder 
- als Kontaktperson der Kategorie I mit engem Kontakt („höheres“ Infektionsrisiko) nach der RKI-

Definition eingestuft sind, oder 
- sich in Quarantäne/Absonderung insbesondere aufgrund der Rückkehr aus einem ausländischen 

Risikogebiet befinden, oder 
- eine Anordnung einer Absonderung durch ein Gesundheitsamt erhalten haben, 
dürfen Gebäude/Einrichtungen der JLU nicht betreten und sind verpflichtet, unaufgefordert per E-Mail 
die folgenden beiden Adressen zu informieren:  
marion.elsbach@admin.uni-giessen.de (Personaldezernat) sowie Sekretariat-B3@admin.uni-
giessen.de (Arbeitssicherheit). Die Information muss Vor- und Nachnamen, Statusgruppe 
(Studierende/Beschäftigte), Zugehörigkeit (Organisationseinheit) sowie Dauer der Quarantäne 
(Beginn- und Enddatum) beinhalten. 

Schutz‐ und Hygienemaßnahmen vor Ort: 

• Auf allen Verkehrswegen, in allen Räumlichkeiten mit Publikumsverkehr sowie in allen 
Veranstaltungen und Veranstaltungsräumen gilt grundsätzlich die durchgehende Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB). 

• Benutzen Sie nur die ausgewiesenen Ein‐ und Ausgänge zum Veranstaltungsort. 
• Halten Sie sowohl vor den Gebäuden als auch vor den Hörsälen/Räumen Abstand von mindestens 

1,5 m. Beachten Sie die Kennzeichnungen auf dem Boden. 
• Achten Sie auch beim Aufsuchen der Sanitärbereiche darauf, dass der Sicherheitsabstand (1,5m) 

eingehalten wird. 
• Nutzen Sie zu Beginn der Veranstaltung die Handdesinfektionsspender Vorort. 
• Nehmen Sie nur auf den mit blauem Punkt markierten Plätzen Platz. 
• Zur Desinfektion Ihres Sitzplatzes steht Ihnen Flächendesinfektion zur Verfügung. Bitte beachten Sie 

die Hinweise in der ausgelegten Betriebsanweisung. 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
mailto:marion.elsbach@admin.uni-giessen.de
mailto:Sekretariat-B3@admin.uni-giessen.de
mailto:Sekretariat-B3@admin.uni-giessen.de
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- Bringen Sie das Formular zur Bestätigung Ihrer Prüfungsfähigkeit („Symptomfrei“) unterschrieben zur Prüfung 
mit.  

- Bringen Sie das Formular zur Dokumentation der Kontaktdaten zur Prüfung mit. 

 
Ort der Prüfung: 

- Informieren Sie sich rechtzeitig darüber, an welchem Campus und in welchem Raum Sie eine Prüfung 
schreiben. Die Information dazu erhalten Sie von der Professur, welche die Klausur durchführt. 

- Schauen Sie in den beigefügten Lageplänen nach, wo sich der Eingang zu Ihrem Hörsaal befindet. Vermeiden 
Sie unnötige Laufwege und gehen Sie nicht quer durch die Gebäude, um zu Ihrem Raum zu gelangen. Wenn 
Laufwege ausgeschildert sind, dann sind diese unbedingt einzuhalten. Warten Sie im Außenbereich 
(Wartebereiche sind ausgewiesen). Achten Sie gegebenenfalls auf wetterfeste Kleidung. 

- Finden Sie sich 30 Minuten vor Beginn der Prüfung im Außenbereich vor Ihrem Hörsaal ein.  

- Am Campusbereich Kugelberg sind die Fußwege zur Turnhalle mit blauen, zur Spielhalle mit roten 
Bodenmarkierungen gekennzeichnet. Auch die Parkbereiche sind gekennzeichnet. Schauen Sie auf den 
Wegeplan. 

- Sollten Sie am Campusbereich Kugelberg einen barrierefreien Zugang benötigen, können Sie die 
Hausverwaltung anrufen, die Ihnen weiterhelfen wird (0641-9925280).  

- Eine barrierefreie Toilette befindet sich am Campusbereich Kugelberg im Multifunktionsgebäude (Gebäude 5, 
siehe Wegeleitplan). Bitte rufen Sie bei Bedarf eine Aufsichtsperson. Die Hausmeister werden informiert und 
zeigen Ihnen den kürzesten Weg und begleiten Sie.  

 

2. Schutzmaßnahmen / Desinfektion  
Mund-Nasen-Masken/Arbeitsmittel:  

- Auf allen Verkehrswegen, in allen Räumlichkeiten mit Publikumsverkehr sowie in allen Veranstaltungen und 
Veranstaltungsräumen gilt grundsätzlich die durchgehende Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB).  

- Arbeitsmittel etc. sind personenbezogen zu verwenden.  

Desinfektion  

- Beim Zugang zu den Räumen steht ein Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. Diese sind vor der 
Platzeinnahme zu benutzen.  

- Als Angebot stehen in jedem Raumeingang Tücher mit Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung, die bei 
Bedarf von Ihnen zur Desinfizierung der Tische eigenverantwortlich genutzt werden können. Für die 
Entsorgung der Tücher stehen zahlreiche Mülleimer in den Räumen zur Verfügung.  

 

3. Einlass zur Prüfung / Anwesenheit  
- Halten Sie Ihren Studierendenausweis, das Formular zur Bestätigung Ihrer Prüfungsfähigkeit (s. Seite 9), das 
Formular zur Erfassung der Kontaktdaten sowie die für die Prüfung zugelassenen Hilfsmittel vor dem Einlass in 
den Raum breit. Für die Prüfung „Technology and Innovation Management“ sind folgende Hilfsmittel erlaubt:  

 (1) Nicht‐programmierbarer Taschenrechner  

 (2) Wörterbuch (Deutsch – Englisch, Englisch – Deutsch) 

 (3) Verpflegung 
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- Schalten Sie ihr Handy bereits im Wartebereich auf stumm. Sie dürfen Ihr Handy nicht mit an Ihren Sitzplatz 
nehmen!  

- Die Identitätskontrolle erfolgt beim Einlass in den Raum. Sie erhalten dort Ihre Sitzplatznummer zugewiesen.  

- Legen Sie Ihre Tasche und Jacke beim Betreten des Raums am Rand ab. Nehmen Sie nur Ihren 
Studierendenausweis und die zugelassenen Hilfsmittel mit an Ihren Sitzplatz. Setzen Sie sich zügig. Tische und 
Stühle dürfen nicht verstellt werden.  

 

4. Hinweise während der Prüfung  
- Legen Sie Ihren Studierendenausweis sowie das Formular zur Bestätigung Ihrer Prüfungsfähigkeit 
(„Symptomfrei“), falls Sie dieses nicht bereits beim Eingang abgeben mussten, auf dem Tisch unterschrieben 
ab.  

- auf allen Verkehrswegen, in allen Räumlichkeiten mit Publikumsverkehr sowie in allen Veranstaltungen und 
Veranstaltungsräumen gilt grundsätzlich die durchgehende Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB). 

- Toilettengänge während der Prüfung sind nicht vorgesehen. Falls Sie trotzdem dringend die Toilette benutzen 
müssen, dann melden Sie sich bei der Aufsicht. Die Toilette kann nur von je einer Person genutzt werden. 

 

5. Abgabe der Klausuren / Verlassen der Räume 
- Die Abgabe der Klausur erfolgt nach Vorgabe der Aufsichtspersonen.  

- Falls Sie Ihre Klausur vorzeitig abgeben wollen, dann melden Sie sich bei der Aufsicht. Warten Sie an Ihrem 
Platz bis die Aufsicht zu Ihnen kommt. Verlassen Sie den Raum ohne Ihre Kommilitonen zu stören und halten 
Sie immer den Mindestabstand ein! Führt bei einer vorzeitigen Abgabe ein Verlasen des Sitzplatzes zu einer 
Verletzung der Hygiene- und Verhaltensregeln, müssen Sie bis zum Ende der Prüfung auf Ihrer Platz verbleiben 

- Die Ausgänge sind gekennzeichnet. Die Räume sind ausschließlich durch die gekennzeichneten Ausgänge 
unter Einhaltung des Mindestabstands zu verlassen.  

- Der Campusbereich ist zügig zu verlassen. Vermeiden Sie Menschenansammlungen.  
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6. Lageplan für Prüfungen am Campusbereich Recht und Wirtschaft 
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7. Lageplan für Prüfungen am Campusbereich Kugelberg 
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8. Lageplan für Prüfungen am Campusbereich Seltersberg 
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9. Lageplan für Prüfungen am Philosophikum I  
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Name, Vorname ...................................................................................................  

 

Matrikelnummer ..................................................................................................  

 

ERKLÄRUNG 

Hiermit erkläre ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass folgende Personen nicht an 
der Klausur teilnehmen dürfen:  

• Personen, die Symptome einer Coronainfektion oder Erkältungs‐/Grippesymptome 
aufweisen 

• Personen, die sich innerhalb von 10 Tagen vor Einreise in einem internationalen 
Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen nur dann an einer Präsenzveranstaltung 
teilnehmen, wenn vorab eine 10-tägige Quarantäne/Absonderung eingehalten 
wurde. Hiervon ausgenommen sind Personen, die am 5. oder 6. Tag nach ihrer 
Einreise einen Test durchgeführt haben und ein negatives Testergebnis vorweisen 
können. Die Bestimmungen des Auswärtigen Amtes zu Auslandsreisen sind zu 
berücksichtigen (https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-
19/2296762). 

• Personen, die 
- ein positives Testergebnis auf Sars-CoV-2 erhalten haben oder 
- als Kontaktperson der Kategorie I mit engem Kontakt („höheres“ Infektionsrisiko) 

nach der RKI-Definition eingestuft sind, oder 
- sich in Quarantäne/Absonderung insbesondere aufgrund der Rückkehr aus einem 

ausländischen Risikogebiet befinden, oder 
- eine Anordnung einer Absonderung durch ein Gesundheitsamt erhalten haben 

-  
 

Mögliche Symptome einer CoVid19-Infektion sind insbesondere: Fieber, Husten, Schnupfen, 
Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, Kurzatmigkeit, Durchfall, Verlust des Geruchs- 
und/oder Geschmackssinns  

 

Datum und Unterschrift .....................................................................................................  
Hinweise:  

Die Corona-bedingte Nicht-Teilnahme an der Klausur hat für Sie KEINE nachteiligen Konsequenzen; 
insbesondere wird sie nicht als Fehlversuch gewertet. Falls Sie Krankheitssymptome haben, bleiben Sie bitte zu 
Hause. Wenn die Abmeldung durch Nichterscheinen nicht möglich ist, dann müssen Sie sich aber auf jeden Fall 
vor der Prüfung per Email beim Prüfungsamt FB 02 abmelden. Es entfällt vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie bis auf Weiteres jedoch die Verpflichtung, ein ärztliches Attest vorzulegen.  

Sie können auch bei Überschreiten der Semesterzahl an der folgenden Klausur der entsprechenden 
Veranstaltung teilnehmen.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762

